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§ 7 BBV
 BBV - Baubemessungsverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.09.2017

(1) Bei der Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung sind insbesondere zu berücksichtigen:

a) die Ziele der Raumplanung (§ 2 RPG);

b) die örtlichen Verhältnisse;

c) das Landschafts- und Ortsbild;

d) die zweckmäßige räumliche Verteilung von Gebäuden und Anlagen;

e) die Vermeidung von Belästigungen durch Lärm, Geruch und andere störende Einflüsse;

f) die Sicherung eines ausreichenden Maßes an Licht, Luft und Bewegungsmöglichkeit für

Menschen;

g) die Interessen der Sicherheit und des Verkehrs.

(2) Bei der Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung darf auf die Festlegung der Geschosszahl nur verzichtet

werden, wenn dadurch Interessen des Schutzes des Orts- und Landschaftsbildes oder des Denkmalschutzes nicht

beeinträchtigt werden.

(3) Innerhalb eines Grundstückes können unterschiedliche Maße der baulichen Nutzung festgelegt werden. Die

Geltungsbereiche der unterschiedlichen Nutzungsmaße sind planlich darzustellen oder entsprechend zu umschreiben.

(4) Unbebaute oder teilweise bebaute Grundstücke dürfen nur soweit bebaut werden, als es das festgesetzte Maß der

baulichen Nutzung zulässt. In das Maß der baulichen Nutzung sind bestehende Gebäude soweit einzurechnen, als sie

im Zuge der Bauführung nicht abgebrochen werden. Die zulässige Nutzung kann für jedes Baugrundstück nur einmal

in Anspruch genommen werden.

(5) Das festgesetzte Maß der baulichen Nutzung kann nur soweit in Anspruch genommen werden, als einer vollen

Ausnützung keine anderen Vorschriften des Raumplanungsgesetzes, des Baugesetzes, des Gesetzes über Naturschutz

und Landschaftsentwicklung oder anderer landes- und bundesrechtlicher Vorschriften entgegenstehen.

In Kraft seit 25.06.2010 bis 31.12.9999
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